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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Luckenwalde 

 
 

Beschlüsse der 27. ordentlichen öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Luckenwalde vom 14. Dezember 2021 

Öffentlicher Teil der Sitzung: 
 
 
Vorlagennummer: B-7295/2021 
Titel: Benennung Senioren- und Behindertenbeauftragter 
Die Stadtverordnetenversammlung benennt: Herrn Hartmut Schulze zum ehrenamtlichen Senioren- 
und Behindertenbeauftragten der Stadt Luckenwalde. 
 
Vorlagennummer: B-7297/2021 
Titel: Tariferhöhung Fläming-Therme ab 01.01.2022 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Anhebung der Eintrittspreise auf das in Anlage I (zur 
Beschlussvorlage) genannte Niveau mit Wirkung ab 01.01.2022 zu. 
 
Vorlagennummer: B-7302/2021 
Titel: Tariferhöhung Freibad Elsthal ab 01.01.2022 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Anhebung der Eintrittspreise auf das in Anlage I (zur 
Beschlussvorlage) genannte Niveau mit Wirkung ab 01.01.2022 zu. 
 
Vorlagennummer: B-7308/2021 
Titel: Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für das Förderprogramm Stadtumbau-Aufwertung 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für 
Maßnahmen im Förderprogramm Stadtumbau -Aufwertung - in Höhe von 149.309,49 €.  
 
Vorlagennummer: B-7309/2021 
Titel: Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die Baumaßnahme Buchtstraße 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die 
Baumaßnahme Buchtstraße in Höhe von 140.000 €.  
 
Vorlagennummer: B-7310/2021 
Titel: Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für den Radwegbau entlang der L 73 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für den 
Radwegbau entlang der L 73 in Höhe von 65.237,59 €. 
 
Vorlagennummer: B-7292/2021 
Titel: 5. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Luckenwalde vom 29.09.2010 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die in der Anlage (zur Beschlussvorlage) beigefügte 5. 
Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Luckenwalde vom 29.09.2010.   
 
Vorlagennummer: B-7293/2021 
Titel: 2. Änderungssatzung zur Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Luckenwalde vom 
07.12.2016 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die in der Anlage (zur Beschlussvorlage) beigefügte 2. 
Änderungssatzung zur Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Luckenwalde vom 07.12.2016.  
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Vorlagennummer: B-7299/2021 
Titel: 1. Änderungssatzung zur Entsorgungssatzung dezentrale Abwasser- und 
Klärschlammentsorgung vom 18.11.2020 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt 
Luckenwalde über die dezentrale Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und 
nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen auf dem Gebiet der Stadt Luckenwalde sowie auf 
dem Gebiet der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 18.11.2020.  
 
Vorlagennummer: B-7300/2021 
Titel: 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung dezentrale Abwasser- und Klärschlammentsorgung 
vom 18.11.2020 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der 
Stadt Luckenwalde über die dezentrale Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
und nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen auf dem Gebiet der Stadt Luckenwalde sowie 
auf dem Gebiet der Gemeinde Nuthe Urstromtal vom 18.11.2020. 
 
Vorlagennummer: B-7303/2021 
Titel: Änderung der Preise zur Wasserversorgung 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Das als Anlage (zur Beschlussvorlage) beigefügte 
Preisblatt der Stadt Luckenwalde zur Wasserversorgung sowie für Dienstleistungen in den Bereichen 
Trink- und Abwasser. 
 
Vorlagennummer: B-7304/2021 
Titel: 6. Änderung der Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die 6. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der 
Stadt Luckenwalde für die zentrale Abwasserbeseitigung in der Stadt Luckenwalde sowie in der 
Gemeinde Nuthe Urstromtal vom 09.11.2005 in der Fassung der 5. Änderung vom 11.12.2019 
 
Vorlagennummer: B-7294/2021 
Titel: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 48/2020 
"Wohnanlage Käthe-Kollwitz-Straße 10-11" 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
1. Die Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
wird gebilligt (Anlage 1 zur Beschlussvorlage). 

2. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48/2020 (Anlage 2 zur 
Beschlussvorlage, Stand 03.11.2021) mit der dazugehörigen Begründung (Anlage 3 zur 
Beschlussvorlage, Stand: 03.11.2021) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 4 zur 
Beschlussvorlage, Stand 07.10.2021) werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt. 

3. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48/2020 mit der dazugehörigen 
Begründung und dem Vorhaben- und Erschließungsplan werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegt, gleichzeitig werden die betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.  

 
Vorlagennummer: B-7296/2021 
Titel: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 47/2020 "Industriestraße - 1. 
Änderung" 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
1. Die Auswertung der Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird gebilligt (Anlage 1 zur Beschlussvorlage). 
2. Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 47/2020 (Anlage 2 zur Beschlussvorlage, Stand: 

09.11.2021) mit der dazugehörigen Begründung (Anlage 3 zur Beschlussvorlage, Stand: 
09.11.2021) wird in den vorliegenden Fassungen gebilligt. 
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3. Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 47/2020 mit der dazugehörigen Begründung wird gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegt, gleichzeitig werden erneut die betroffenen Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 

 
Vorlagennummer: B-7311/2021 
Titel: Aufnahme in den Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Beitritt der Stadt Luckenwalde zum Zweckverband 
Digitale Kommunen Brandenburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Aufnahmeantrag für die Stadt Luckenwalde beim 
Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg (DiKom) zu stellen. 
 
Vorlagennummer: B-7312/2021 
Titel: Projektbeteiligung "Nationale Projekte des Städtebaus“ für das Objekt Stadtbad 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die Stadtverordnetenversammlung billigt die Teilnahme 
der Stadt Luckenwalde am Projektaufruf „Nationale Projekte des Städtebaus“ für das Objekt Stadtbad 
auf der Grundlage der Idee des im Oktober abgeschlossenen BBSR-Forschungsvorhaben: Zukunft im 
Bestand 
Stadtbad Luckenwalde und der hieraus abgeleiteten Entwicklungs- und Sanierungsstrategie. 
 
Vorlagennummer: B-7318/2021 
Titel: Vorgriff auf den Stellenplan 2022 als Anlage zum Haushaltsplan 2022 - Besetzung von 3 Stellen 
der hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die Verwaltung wird ermächtigt, die Stelle eines 
Sachbearbeiters (m/w/d) vorbeugender Brandschutz, eines Zugführers (m/w/d) sowie eines 
Truppmanns (m/w/d) der hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr neu zu besetzen. 
 
Nicht öffentlicher Teil der Sitzung: 
 
Vorlagennummer: B-7306/2021 
Titel: Stundung Gesellschafterdarlehen 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die zinslose Stundung des Gesellschafterdarlehens für 
die DIE LUCKENWALDER (Restschuld per 31.12.2021) für die Dauer von 2 Jahren (01.01.2022 bis 
31.12.2023). 
 
Vorlagennummer: B-73192021 
Titel: Grundschuldbestellung für stadteigenes Grundstück Berkenbrücker Chaussee 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Zu Gunsten der Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB) wird zur Besicherung der Verbindlichkeiten der Luckenwalder 
Wohnungsgesellschaft mbH in Bezug auf das Bauvorhaben "Die Burg" (Burg 1-7, Am Burgwall 42-46, 
Salzufler Allee 10-16 in Luckenwalde) eine Grundschuld im Grundbuch von Luckenwalde/Frankenfelde 
Blatt 760, Flur 3 Flurstück-Nr. 15/2 eingetragen. 
 
Vorlagennummer: B-7305/2021 
Titel: Vergabe - Neubau Radweg L 73 Luckenwalde - Dobbrikow 3. Bauabschnitt Nord 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: die Vergabe der Bauleistung Neubau des nördlichen 
Radweges entlang der L 73 Luckenwalde – Dobbrikow 3. Bauabschnitt Nord an die Firma EUROVIA 
VBU GmbH, NL Cottbus, Gewerbeparkstraße 17 in 03099 Kolkwitz. 
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Vorlagennummer: B-7313/2021 
Titel: Vergabe - Zapfholzweg II Teilumsetzung der grünordnerischen Ersatzmaßnahmen - 2. BA 
Landschaftsbauarbeiten 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: die Vergabe der Bauleistung Teilumsetzung der 
grünordnerischen Ersatzmaßnahmen 2. BA Landschaftsbauarbeiten an die Firma MH 
Landschaftspflege Stackelitz GmbH, OT Stackelitz, Schleesen 1a in 06868 Coswig.  
 
Vorlagennummer: B-7298/2021 
Titel: Generalsanierung Rathaus - Vergabe Los 41 Notstromtechnik 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Die Vergabe der Bauleistung Los 41 Notstromtechnik für die Generalsanierung Rathaus an die Firma 
RBS Elektroinstallation GmbH, Treuenbrietzener Str. 42-45, 14913 Niedergörsdorf. 
 
Vorlagennummer: B-7314/2021 
Titel: Generalsanierung Rathaus - Vergabe Los 23 Malerarbeiten 
- abgesetzt  
 
Vorlagennummer: B-7315/2021 
Titel: Umstrukturierung Kita Am Weichpfuhl - Vergabe Tragwerksplanung, Bauphysik, Schallschutz, 
vorbeugender Brandschutz 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Die Vergabe der Planungsleistung Tragwerksplanung, Bauphysik, Schallschutz und vorbeugender 
Brandschutz für die Umstrukturierung in der Kita Am Weichpfuhl an die Firma INGTRA GmbH, Max-
Steinke- Straße 31, 13086 Berlin.  
 
Vorlagennummer: B-7316/2021 
Titel: Umstrukturierung Kita Am Weichpfuhl - Vergabe Fachplanung Elektrotechnik 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Die Vergabe der Planungsleistung Elektrotechnik für die Umstrukturierung in der Kita Am Weichpfuhl 
an die Firma AHS Ingenieurgesellschaft mbH, Gartenstraße 4, 04895 Falkenberg/ Elster. 
 
Vorlagennummer: B-7317/2021 
Titel: Umstrukturierung Kita Am Weichpfuhl - Vergabe Fachplanung Heizung, Lüftung und Sanitär 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Die Vergabe der Planungsleistung Heizung, Lüftung und Sanitär für die Umstrukturierung in der Kita 
Am Weichpfuhl an die Firma AHS Ingenieurgesellschaft mbH, Gartenstraße 4, 04895 
Falkenberg/Elster. 
 
Luckenwalde, 15. Dezember 2021 
 
i. A. Britta Jähner 
Amt Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice 
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5. Änderungssatzung vom 15.12.2021 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Luckenwalde 
vom 29.09.2010 

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(GVBl. I/21, [Nr. 21]), in Verbindung mit § 49a des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl. I, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. Nr. 37) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Luckenwalde in ihrer Sitzung am 14.12.2021 folgende 5. Änderungssatzung zur 
Straßenreinigungssatzung vom 29.09.2010 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Straßenreinigungssatzung der Stadt Luckenwalde vom 29.09.2010 in der Fassung der 4. Änderung 
vom 07.12.2016 wird wie folgt geändert: 
 
Die Anlage zu § 2 Absatz 1 erhält die aus der Anlage zu dieser Änderungssatzung ersichtliche 
Fassung.  
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese 5. Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
Anlage: Straßenverzeichnis gem. § 2 Abs. 1  
 
 
Luckenwalde, den 15.12.2021 
 
Herzog-von der Heide    
Bürgermeisterin 
 
 

 

 
Anlage  
 
Straßenverzeichnis gemäß § 2 Abs. 1 Straßenreinigungssatzung der Stadt Luckenwalde 
    
Dieses Verzeichnis beinhaltet alle Straßen, welche zum Gebiet der Stadt Luckenwalde einschließlich 
der Ortsteile Frankenfelde und Kolzenburg gehören. 
 

Reinigungsklasse 1 = Reinigung von Dienstag bis Freitag und Sonntag inkl. Winterdienst   
Reinigungsklasse 2 = 14-tägige Reinigung inkl. Winterdienst  
Reinigungsklasse 3 = 4-wöchentliche Reinigung inkl. Winterdienst 
Reinigungsklasse 4 = Durchführung des Winterdienstes (keine Reinigung)  
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Die Straßen, in denen die Reinigung der Fahrbahnen durch die Anlieger erfolgt, sind 4-wöchentlich zu 
reinigen. 
 
Die Gehwegreinigung obliegt grundsätzlich den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke und hat 
wöchentlich zu erfolgen. 
 
Nachfolgend ist dargestellt, in welchen Straßen die Reinigung der Fahrbahnen, der Winterdienst auf 
den Fahrbahnen sowie die Reinigung der Baumscheiben durch die Stadt bzw. durch den Anlieger zu 
erfolgen hat.  
 
S = Stadt 
 
A = Anlieger 
  
 
Dringlichkeitsstufen 
 
Der Straßenwinterdienst ist in 2 Dringlichkeitsstufen eingeteilt. 
 
Das bedeutet, dass die Straßen und Straßenabschnitte je nach Verkehrsbedeutung als Rang- und 
Reihenfolge festgelegt sind. 
 
Dringlichkeitsstufe I 
 
Winterwartung der Fahrbahn durch die Stadt an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen. Das sind 
insbesondere: verkehrswichtige Fußgängerüberwege, verkehrsreiche Durchgangsstellen, 
Ortsdurchfahrten von Landes- und Kreisstraßen, städtische Hauptverkehrs- und 
Haupterschließungsstraßen. Gefährliche Stellen sind insbesondere scharfe, unübersichtliche oder 
sonst schwierige Kurven, Gefällestecken, Straßenkreuzungen bzw. Einmündungen, auffallende 
Verengungen sowie zur Glättebildung neigende Straßen und Brücken an oder über Wasserläufen. 
Winterwartung auf verkehrswichtigen Gehwegen sowie Warteflächen an Ampeln, verkehrswichtigen 
Fußgängerüberwegen einschließlich der Mittelinseln und Bushaltestellen. 
 
Auf diesen Straßen ist innerhalb von 3 Stunden nach Einsetzen der allgemein erkennbaren 
wetterbedingten Verkehrsbehinderung die Befahrbarkeit wiederholt herzustellen und aufrecht zu 
erhalten. 
 
Dringlichkeitsstufe II 
 
Winterwartung der Fahrbahn durch die Stadt auf Straßen, welche der Versorgung und dem Erreichen 
des Wohn- und Siedlungsstraßennetzes dienen sowie Winterwartung separat geführter 
verkehrswichtiger Radwege und Fahrgassen auf Parkplätzen. 
 
Bei extremen Witterungsverhältnissen werden vordringlich die Strecken der Kategorie I geräumt und 
gestreut. Es ist möglich, dass auf einigen Strecken der Kategorie II an diesen Tagen nur ein 
eingeschränkter Winterdienst durchgeführt werden kann. 
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2. Änderungssatzung vom 15.12.2021 zur Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt 
Luckenwalde vom 07.12.2016 

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(GVBl. I/21, [Nr. 21]) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 36) sowie des § 5 der 
Straßenreinigungssatzung der Stadt Luckenwalde in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 
15.12.2021hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde in ihrer Sitzung am 
14.12.2021 folgende 2. Änderungssatzung zur Straßenreinigungsgebührensatzungsatzung vom 
07.12.2016 beschlossen: 
 

 
Artikel 1 

 
Die Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Luckenwalde vom 07.12.2016 in der Fassung der 1. 
Änderung vom 05.12.2018 wird wie folgt geändert:  
 
 
1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
die Angabe „in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 07.12.2016“ wird durch die Wörter „in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 
 
 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 
 
a) In § 3a) wird der Betrag „30,91 Euro“ durch den Betrag „21,52 Euro“ ersetzt. 
 
b) In § 3b) wird der Betrag „2,92 Euro“ durch den Betrag „3,46 Euro“ ersetzt. 
 
c) In § 3c) wird der Betrag „1,88 Euro“ durch den Betrag „2,12 Euro“ ersetzt. 
 
d) In § 3d) wird der Betrag „0,83 Euro“ durch den Betrag „0,79 Euro“ ersetzt. 
 
 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Luckenwalde, den 15.12.2021 
 
Herzog-von der Heide    
Bürgermeisterin 
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1. Änderungssatzung vom 15.12.2021 zur Satzung der Stadt Luckenwalde über die dezentrale 
Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und nicht separiertem 

Klärschlamm aus Kleinkläranlagen auf dem Gebiet der Stadt Luckenwalde sowie auf dem 
Gebiet der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 18.11.2020 

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(GVBl. I/21, [Nr. 21]), § 66 des Brandenburgischen Wassergesetzes  (BbgWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28]) sowie des Öffentlich-rechtlichen Vertrages über 
die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der Stadt Luckenwalde und in der 
Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 15. Oktober 1999 in der Neufassung vom 15. November 2007, 
veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming, Nr. 33 vom 18. Dezember 2007, hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde in ihrer Sitzung am 14.12.2021 folgende 1. 
Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Luckenwalde über die dezentrale Entsorgung von Abwasser 
aus abflusslosen Sammelgruben und nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen auf dem 
Gebiet der Stadt Luckenwalde sowie auf dem Gebiet der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 18.11.2020 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung der Stadt Luckenwalde über die dezentrale Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben und nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen auf dem Gebiet der Stadt 
Luckenwalde sowie auf dem Gebiet der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 18.11.2020 wird wie folgt 
geändert: 
 
 
1. § 6 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
die Angabe „bzw. Fäkalschlammes“ wird gestrichen.   
 
 
2. § 8 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
die Angabe „bzw. des nicht separierten Klärschlammes“ wird gestrichen. 
 
 
3. § 8a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
die Angabe „/Fäkalschlammes“ wird gestrichen. 
 

 
4. § 8a wird wie folgt geändert: 
 
nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
 
„(4) Die Errichtung eines Ansaugstutzens an der Grundstücksgrenze zur Straßenseite entfällt für 

Kleinkläranlagenbetreiber.“    
 

 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_38_2019.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_28_2017.pdf
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5. § 9 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert: 
 
die Uhrzeit „17:00 Uhr“ wird durch die Uhrzeit „18:30 Uhr“ ersetzt. 
 
 
6. § 16 Absatz 1 Punkt 3 wird wie folgt geändert: 
 
die Angabe „/Fäkalschlammes“ wird gestrichen. 
 

 
Artikel 2 

 
Inkrafttreten 

 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Luckenwalde, den 15.12.2021 
 
Herzog-von der Heide    
Bürgermeisterin 
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1. Änderungssatzung vom 15.12.2021 zur Gebührensatzung der Stadt Luckenwalde über die 
dezentrale Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und nicht separiertem 

Klärschlamm aus Kleinkläranlagen auf dem Gebiet der Stadt Luckenwalde sowie auf dem 
Gebiet der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 18.11.2020 

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(GVBl. I/21, [Nr. 21]) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 08], 
S.174) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 36]) und der 
Satzung der Stadt Luckenwalde über die dezentrale Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben und nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen auf dem Gebiet der Stadt 
Luckenwalde sowie auf dem Gebiet der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 18.11.2020 in der Fassung 
der 1. Änderung vom 15.12.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde in ihrer 
Sitzung am 14.12.2021 folgende 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadt Luckenwalde 
über die dezentrale Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und nicht separiertem 
Klärschlamm aus Kleinkläranlagen auf dem Gebiet der Stadt Luckenwalde sowie auf dem Gebiet der 
Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 18.12.2020 beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung der Stadt Luckenwalde über die dezentrale Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben und nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen auf dem Gebiet der Stadt 
Luckenwalde sowie auf dem Gebiet der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 18.11.2020 wird wie folgt 
geändert: 
 
 
1. § 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 nach der Angabe „vom 18.11.2020“ werden die Wörter „in der jeweils geltenden  
 Fassung“ eingefügt.  
 
 
2. § 4 wird wie folgt geändert: 
 
 a)  In Absatz 1 werden die Angaben  „nach MID       EUR/Monat 
    Q3-2,5        4,00 
    Q3-4                 6,80 
    Q3-6,3                  9,20 
    Q3-10          16,00 
    Q3-16         26,80 
    Q3-25         40,00 
    Q3-40       66,80 
    Q3-63     106,40 
    Q3-100       160,00 
    Q3-160     266,80 
    Q3-250      400,00“ 
 
 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_38_2019.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_08_2004.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_36_2019.pdf
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wie folgt gefasst: 
          „nach MID    EUR/Monat 
   Q3-2,5               5,00 
   Q3-4                  8,50 
   Q3-6,3             11,50 
   Q3-10              20,00 
   Q3-16              33,50 
   Q3-25              50,00 
   Q3-40              83,50 
   Q3-63            133,00 
   Q3-100          200,00 
   Q3-160          333,50 
   Q3-250          500,00“ 
 
 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
  aa)  die Angabe „für Wohn- und Gewerbegrundstücke“ wird gestrichen.  
 
  bb) die Angabe „7,49 EUR/m³“ wird durch die Angabe „8,89 EUR/m³“ ersetzt. 
 
 c)  Absatz 4 wird gestrichen. 
 
 d)  Absatz 5 wird zu Absatz 4 und wie folgt geändert: 
 
  die Angabe „19,60 EUR/m³“ wird durch die Angabe „18,97 EUR/m³“ ersetzt. 
 
 e)  Absatz 6 wird zu Absatz 5 und wie folgt geändert: 
 
 aa) nach dem Wort „Schlauchlänge“ werden die Wörter „, gerechnet ab Standort  
 des Entsorgungsfahrzeuges an der Fahrbahnkante bis einschließlich  
  Boden der Grundstücksentwässerungsanlage,“ eingefügt. 
 
 bb) die Angabe „1,84 EUR/m“ wird durch die Angabe „0,79 EUR/m“ ersetzt. 
 
 
3. § 5 Absatz 1 b) wird wie folgt geändert: 
 
 die Angabe „17:00 Uhr“ wird durch die Angabe „18:30 Uhr“ ersetzt. 
  
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Luckenwalde, den 15.12.2021 
 
Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 
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Preisblatt der Stadt Luckenwalde zur Wasserversorgung sowie für Dienstleistungen in den 

Bereichen Trink- und Abwasser (Anlage 2) 
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6. Änderungssatzung vom 15.12.2021 zur Gebührensatzung der Stadt Luckenwalde für die 
zentrale Abwasserbeseitigung in der Stadt Luckenwalde sowie in der Gemeinde Nuthe-

Urstromtal vom 09.11.2005 in der Fassung der 5. Änderung vom 11.12.2019 

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(GVBl. I/21, [Nr. 21]) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 08], S. 
174) zuletzt geändert durch den Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 36]) sowie 
§ 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes im Land Brandenburg 
(BbgAbwAG) vom 08. Februar 1996 (GVBl. I/96, [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04. Dezember 2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28]) und § 23 Abs. 2 der Satzung der Stadt 
Luckenwalde über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage auf dem Gebiet der Stadt Luckenwalde sowie auf dem Gebiet der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal vom 18.12.2002 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde in Ihrer 
Sitzung am 14.12.2021 folgende 6. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadt Luckenwalde 
für die zentrale Abwasserbeseitigung in der Stadt Luckenwalde sowie in der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal vom 09.11.2005 in der 5. Änderungsfassung vom 11.12.2019 beschlossen: 
  
 
Artikel 1 
 
Die Gebührensatzung der Stadt Luckenwalde für die zentrale Abwasserbeseitigung in der Stadt 
Luckenwalde sowie in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 09.11.2005 in der Fassung der 5. 
Änderung vom 11.12.2019 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden die Angaben „Nenndurchfluss Wasserzähler    €/Monat 
             QN 1,5                                             3,50 
                                                                  QN 2,5                                             5,95 
                                                                  QN 3,5                                             8,05 
                                                                  QN 6                                              14,00          
                                                                  QN 10                                            23,45        
                                                                  QN 15                                            35,00 
                                                                  QN 25                                            58,45 
                                                                  QN 40                                            93,10 
                                                                  QN 60                                          140,00 
                                                                  QN 100                                        233,45  
                                                                  QN 150                                        350,00“ 
 
wie folgt gefasst:    
                                                                  „nach MID                                 EURO/Monat 
                                                                   Q3-2,5                                      4,00 
                                                                   Q3-4                                         6,80 
                                                                   Q3-6,3                                      9,20 
                                                                   Q3-10             16,00 
                                                                   Q3-16                                     26,80 
                                                                   Q3-25                                     40,00  
                                                                   Q3-40                                     66,80 
                                                                   Q3-63                                   106,40   
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                                                                   Q3-100                                 160,00 
                                                                   Q3-160                                 266,80 
                                                                   Q3-250                                 400,00“ 
 

b) Absatz 2 a) wird wie folgt geändert: 
     Die Angabe „3,59 EURO“ wird durch die Angabe „4,32 EURO“ ersetzt. 

 
c) Absatz 2 b) wird wie folgt geändert: 
     Die Angabe „1,60 EURO“ wird durch die Angabe „2,35 EURO“ ersetzt. 

 
     
Artikel 2 
 
Inkrafttreten 
 
Diese 6. Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
Luckenwalde, 15.12.2021 
 
Herzog-von der Heide    
Bürgermeisterin 
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Öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48/2020 "Wohnanlage 
Käthe-Kollwitz-Straße 10-11" gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 14. 
Dezember 2021 beschlossen, den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48/2020 
"Wohnanlage Käthe-Kollwitz-Straße 10-11" einschließlich des Vorhaben- und Erschließungsplanes und 
der Begründung für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst das in der 
Luckenwalder Innenstadt gelegene Grundstück Käthe-Kollwitz-Straße 10-11. Die Lage und 
Abgrenzung des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48/2020 
„Wohnanlage Käthe-Kollwitz-Straße 10-11“ ist der nachfolgenden Karte zu entnehmen. 
 

 
 
Ziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48/2020 „Wohnanlage Käthe-
Kollwitz-Straße 10-11“ ist, in der Luckenwalder Innenstadt eine derzeit brachliegende Fläche mit einer 
Größe von 0,43 ha zu einem Wohnquartier mit vier Reihenhausblöcken zu entwickeln. Um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Wohnquartier zu schaffen, soll die Fläche im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 Absatz 3a BauGB als allgemeines Wohngebiet (§ 4 
Baunutzungsverordnung (BauNVO)) festgesetzt werden. 
 
 
 
 



Amtsblatt               29. Dezember 2021                                Nummer 32 - Seite 28 
für die Stadt Luckenwalde 
 
 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48/2020 „Wohnanlage Käthe-Kollwitz-
Straße 10-11“ erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB. 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48/2020 „Wohnanlage Käthe-Kollwitz-
Straße 10-11“ mit Begründung und dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie die vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten liegen in der Zeit vom 06.01.2022 bis 
einschließlich zum 07.02.2022 bei der Stadtverwaltung Luckenwalde, Markt 1 in 14943 Luckenwalde 
zu folgenden Zeiten öffentlich aus: 
 
Montag bis Mittwoch:  8:30 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 15:00 Uhr 
Donnerstag:   8:30 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Freitag:   8:30 Uhr – 12:00 Uhr. 
Für die Einsichtnahme und Erörterung wird pandemiebedingt um die Vereinbarung von Terminen 
gebeten (Telefonnr.: 03371/ 672 354). 
 
Während der Auslegungsfrist können beim Stadtplanungsamt Stellungnahmen eingereicht oder zur 
Niederschrift gebracht werden:  
Postanschrift:    Stadt Luckenwalde, Markt 10, 14943 Luckenwalde 
E-Mail:    bauplanung@luckenwalde.de 
Fax:     03371/ 672 405 
 
Der Inhalt der amtlichen Bekanntmachung und die Entwurfsunterlagen sowie die vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten werden zusätzlich unter www.luckenwalde.de in 
das Internet eingestellt sowie über bauleitplanung.brandenburg.de zugänglich sein. 
 
Hinweise:  
Gemäß § 4a Abs. 6 BauGB gilt: Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist. 
 
Vor Ort gelten die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-
2. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 13a Absatz 2 i. V. m. § 13 
Absatz 2 BauGB i. V. m. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Artikel 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 
 
Luckenwalde, den 22.12.2021 
 
 
Herzog-von der Heide    (Siegel) 
Bürgermeisterin 
 
  

http://www.luckenwalde.de/
http://www.bauleitplanung.brandenburg.de/
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Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 47/2020 "Industriestraße - 1. 
Änderung" gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 14. 
Dezember 2021 beschlossen, den 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 47/2020 "Industriestraße - 1. 
Änderung" einschließlich seiner Begründung für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Die Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 47/2020 „Industriestraße - 
1. Änderung“ ist der nachfolgenden Karte zu entnehmen. 
 

 
 
Der Bebauungsplan hat zum Ziel, die Zukunftsfähigkeit und Weiterentwicklung des Unternehmens 
Rosenbauer Deutschland GmbH durch eine Zusammenführung der Teilgebiete (TG) 4 und 5 und einer 
gleichzeitigen Erweiterung des Baufeldes (Gewerbegebiet) zu sichern. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47/2020 „Industriestraße - 1. Änderung“ erfolgt im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Absatz 4 BauGB. 
 
Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 47/2020 „Industriestraße - 1. Änderung“ mit Begründung 
sowie die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten liegen in der Zeit vom 
06.01.2022 bis einschließlich zum 07.02.2022 bei der Stadtverwaltung Luckenwalde, Markt 1 in 
14943 Luckenwalde zu folgenden Zeiten öffentlich aus: 
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Montag bis Mittwoch:  8:30 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 15:00 Uhr 
Donnerstag:   8:30 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Freitag:   8:30 Uhr – 12:00 Uhr. 
Für die Einsichtnahme und Erörterung wird pandemiebedingt um die Vereinbarung von Terminen 
gebeten (Telefonnr.: 03371/ 672 354). 
 
Während der Auslegungsfrist können beim Stadtplanungsamt Stellungnahmen eingereicht oder zur 
Niederschrift gebracht werden:  
Postanschrift:    Stadt Luckenwalde, Markt 10, 14943 Luckenwalde 
E-Mail:    bauplanung@luckenwalde.de 
Fax:     03371/ 672 405 
 
Der Inhalt der amtlichen Bekanntmachung und die Entwurfsunterlagen sowie die vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten werden zusätzlich unter www.luckenwalde.de in 
das Internet eingestellt sowie über bauleitplanung.brandenburg.de zugänglich sein. 
 
Hinweise:  
Gemäß § 4a Abs. 6 BauGB gilt: Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist. 
 
Vor Ort gelten die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-
2. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 13a Absatz 2 i. V. m. § 13 
Absatz 2 BauGB i. V. m. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Artikel 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 
 
Luckenwalde, den 22.12.2021 
 
Herzog-von der Heide    (Siegel) 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.luckenwalde.de/
http://www.bauleitplanung.brandenburg.de/
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Bekanntmachung der Wahlleiterin gemäß §§ 80 und 81 Brandenburgischer 
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) über das Ausscheiden von Vertretern der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde 

Herr Klaus-Werner Lehmann, gewählter Stadtverordneter auf dem Wahlvorschlag AfD, verzichtete 
gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) auf 
seinen Sitz als gewählter Stadtverordneter der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde 
zum 01.03.2022. Der Verzicht wurde schriftlich erklärt und am 28.11.2021 von Herrn Klaus-Werner 
Lehmann unterzeichnet, Eingang bei der Wahlleiterin am 17.12.2021. 
 
Herr Christian Block, gewählter Stadtverordneter auf dem Wahlvorschlag AfD, verzichtete gemäß § 59 
Absatz 1 Nummer 1 BbgKWahlG auf seinen Sitz als gewählter Stadtverordneter der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde zum 01.03.2022. Der Verzicht wurde schriftlich 
erklärt und am 16.12.2021 von Herrn Christian Block unterzeichnet, Eingang bei der Wahlleiterin am 
17.12.2021. 
 
Beide Sitze bleiben nach den Vorschriften des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gemäß § 
80 Absatz 3 BbgKWahlV unbesetzt. 
 
Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Wahlleiterin  
 
Gegen die Feststellung des Verlusts der Rechtsstellung der beiden Vertreter kann binnen einer 
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung Einspruch nach Maßgabe des § 55 
Absatz 3 BbgKWahlG erhoben werden. Der Einspruch ist mit Begründung schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift bei der Wahlleiterin der Stadt Luckenwalde, Markt 10, 14943 Luckenwalde, zu erheben. 
Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
Luckenwalde, 28.12.2021 
 
Britta Jähner 
Wahlleiterin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Luckenwalde, Die Bürgermeisterin, Markt 10, 14943 Luckenwalde 
Das Amtsblatt für die Stadt Luckenwalde kann im INFOPUNKT der Stadtverwaltung Luckenwalde 
(Gebäude HeimatMuseum), Markt 11, in der Touristinformation Luckenwalde, Markt 11, und in der 
Bibliothek im Bahnhof, Bahnhofsplatz 5, abgeholt werden und steht im Internet unter 
www.luckenwalde.de/Amtsblatt zum Download zur Verfügung. Es erscheint in der Regel einmal im Monat. 

http://www.luckenwalde.de/Amtsblatt
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